
Diese Festlegungen wurden au f  d e r  G run d la g e  d e r
Materiellen Bestand- und Lagerordnung sowie in

/

: Absprache sjit der Abteilung Planung der Vor-i 1
waltung Rückwärtige Dienste und der Abteilung 

Finanzen des MfS vereinbart*
' ■ .•• . • • i  . . . . . . .  i

Wir verfolgen damit die Zielstellung, die Lei-V \ . • - • .
stungen* die in den Arbeitsbereichen der Straf-

* r . • . ' .' i . ✓ ■ • . ' . , i < ' • . ; . • . • • • ■ . • t

gefangenenarbeitsJtoaKnandos der Abteilungen XIV

erbracht werden, hinsichtlich ihres Arbeitszeit-

Volumens und ihres Verbrauchs an Materialien

nachzuwöisen* öazit werden wir der Forderungen 
nach einer hohen 0 rdnungscjäSigkeit im üssgang mit

materiellen Fonds gerecht und sichern, daß

Material und Arbeitszeitvermcgen effektiver und.

sparsamer eingesetzt wird«  , .

\ * • • 
Die in der Festlegung formulierten Grundsätze

werden entsprechend der Spezifik de3 Produktions
profils in den Diensteinheiten unserer Linie er

arbeitet*

In der Ziffer 1*3* wurde konkret festgelegt, 
"Leistungen für Dritte sind prinzipiell auizu- 
schlieSen*"
Unter Leistungen für Dritte verstehen wir dabei, 
die Produktion oder Anfertigung von Erzeugnissen


